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Ihr Zeichen: 
Ihre Nachricht: N 
Mein Zeichen: 426-Kundennummer 355D0XXXXX 
(Bei jeder Antwort bitte angeben) 
BG-Nummer. 35502BG000XXXXX 

Name: Herr L.iepertz 
Durchwahl: 0800 6664 888 
Telefax: 02371 905 910 848 
E-Mail: Jobcenter-MK.Team-426@jobcenter-ge.de  
Datum: 17. Juli 2014

Aufforderung zur Mitwirkung für den Bezug von Leistungen zur Sicherung des Lebensun- 
terhalts 

Sehr geehrter Herr XXX , 

Sie leben mit Frau XXX XXX in einem Haushalt zusammen. Frau XXX XXX 
bezieht derzeit bei mir Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten 
Buch Sozialgesetzbuch - SGB II. 

Sie sind deren Partner. Für die Berechnung, ob und in welcher Höhe ein Leistungsanspruch 
gegeben ist, ist daher auch Ihr Einkommen und Vermögen zu berücksichtigen. 

Ein Auskunftsersuchen unmittelbar bei der Betroffenen blieb erfolglos. Um über den tatsäch-
lichen Leistungsanspruch von Frau XXX XXX entscheiden zu können, benötige ich daher die 
genannten Informationen von Ihnen. 

Zur weiteren Überprufung dieser Angaben bzw. der tatsächlichen Verhältnisse werden noch 
benötigt: 

- Anlagen EK, VM, VE ausgefüllt und nebst entsprechender Unterlagen 
- Einkommensbescheinigung — vom Arbeitgeber ausgefüllt 
- Kontoauszüge der letzten 3 Monate - komplett 

Bitte reichen Sie diese Unterlagen bei der im Briefkopf genannten Stelle bis zum 04.08.2014 
ein. 

Die Auskunftsverpflichtung resultiert aus § 60 Abs. 4 Zweites Buch Sozialgesetzbuch — SGB 
II) 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann jeder Betroffene oder ein von diesem bevollmächtigter Dritter 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erheben. Für Minderjährige oder 
nicht geschäftsfähige Personen handelt deren gesetzlicher Vertreter. Der Widerspruch 
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der im Briefkopf genannten Stelle einzulegen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Hinweis:  

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig eine Auskunft nicht, nicht richtig oder nicht 
vollständig erteilt (§ 63 SGB II in Verbindung mit § 57 SGB II). Weiterhin sind Sie zum Schadenersatz 
verpflichtet, wenn Sie der Verpflichtung zur Auskunftserteilung nicht nachkommen (§ 62 SGB II in 
Verbindung mit § 57 SGB II). 

Im Übrigen besteht die Möglichkeit, den Anspruch auf Auskunft im Rahmen der Verwaltungsvollstre-
ckung (zum Beispiel Zwangsgeld) durchzusetzen. 



- 3 - 

Gesetzestext zu Ihrer Information 

Auszug aus dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 

§ 60 SGB II Auskunftspflicht und Mitwirkungspflicht Dri.ter

(1) Wer jemandem, der Leistungen nach diesem Buch beantragt hat oder bezieht, Leistungen erbringt, 
die geeignet sind, diese Leistungen nach diesem Buch auszuschließen oder zu mindem, hat der 
Agentur für Arbeit auf Verlangen hierüber Auskunft zu erteilen, soweit es zur Durchführung der Aufga-
ben nach diesem Buch erforderlich ist. 

(2) Wer jemandem, der eine Leistung nach diesem Buch beantragt hat oder bezieht, zu Leistungen 
verpflichtet ist, die geeignet sind, Leistungen nach diesem Buch auszuschließen oder zu mindem, 
oder wer für ihn Guthaben führt oder Vermögensgegenstände verwahrt, hat der Agentur für Arbeit auf 
Verlangen hierüber sowie über damit im Zusammenhang stehendes Einkommen oder Vermögen Aus-
kunft zu erteilen, soweit es zur Durchführung der Aufgaben nach diesem Buch erforderlich ist. § 21 
Absatz 3 Satz 4 des Zehnten Buches gilt entsprechend. Für die Feststellung einer Unterhaltsverpflich-
tung ist § 1605 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzuwenden. 

(3) Wer jemanden, der 
1. Leistungen nach diesem Buch beantragt hat oder bezieht oder dessen Partnerin oder Partner oder
2. nach Absatz 2 zur Auskunft verpflichtet ist,
beschaftigt, hat der Agentur für Arbeit auf Verlangen über die Beschäftigung, insbesondere über das 
Arbeitsentgelt, Auskunft zu erteilen, soweit es zur Durchführung der Aufgaben nach diesem Buch 
erforderlich ist. 

(4) Sind Einkommen oder Vermögen der Partnerin oder des Partners zu berücksichtigen, haben 
1. dieser Partner,
2. Dritte, die für diese Partnerin oder diesen Partner Guthaben führen oder Vermögensgegenstände
verwahren, 
der Agentur für Arbeit auf Verlangen hierüber Auskunft zu erteilen, soweit es zur Durchführung der 
Aufgaben nach diesem Buch erforderlich ist. § 21 Absatz 3 Satz 4 des Zehnten Buches gilt entspre-
chend. 

§ 62 SGB II Schadenersatz

Wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. eine Einkommensbescheinigung nicht, nicht richtig oder nicht vollstandig ausfüllt,
2. eine Auskunft nach § 57 oder § 60 nicht, nicht richtig oder nicht vollständig erteilt,

ist zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. 

§ 63 SGB II Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 57 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt,
2. entgegen § 58 Abs. 1 Satz 1 oder 3 Art oder Dauer der Erwerbstatigkeit oder die Höhe des Arbeits-
entgelts oder der Vergütung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig bescheinigt 
oder eine Bescheinigung nicht oder nicht rechtzeitig aushändigt, 
3. entgegen § 58 Abs. 2 einen Vordruck nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt,
4. entgegen § 60 Abs. 1, 2 Satz 1, Abs. 3 oder 4 Satz 1 oder als privater Träger entgegen § 61 Abs. 1
Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt, 
5. entgegen § 60 Abs. 5 Einsicht nicht oder nicht rechtzeitig gewährt oder
6. entgegen § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr.2 des Ersten Buches eine Änderung in den Verhältnissen, die für
einen Anspruch auf eine laufende Leistung erheblich ist, nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig mitteilt. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 6 mit einer Geldbuße bis zu fünftau-
send Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu zweitausend Euro geahndet werden 
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